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Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
für die Mensa der Erhard-Junghans-Schule 
Schramberg 
 
 
§1     Vertragspartner / Nutzer 
 
(1)  Vertragspartner sind der Nutzer / Eltern oder  Erziehungsberechtige und die Stadt 

Schramberg.   
(2) Nutzer können alle Schüler(innen), Lehrer(innen) und Bedienstete der Schule sein. Über die 

Nutzung durch Gäste entscheidet die Schule oder die Stadt Schramberg. 
 
 
§2      Anmeldung / Ummeldung / Abmeldung / kurzfri stige Nichtteilnahme 
 
(1) Die Anmeldung zur  Teilnahme am Mittagessen in unserer Mensa erfolgt schriftlich mittels 

Vordruck im Sekretariat unserer Schule in der Graf von Bissingen Str. 10 
(2) Abmeldungen oder Ummeldungen gelten nur schriftlich (mittels Vordruck) 
(3) Entschuldigungen wegen Krankheit oder ähnlichen gelten nur telefonisch durch Eltern oder 

Erziehungsberechtigte in unserem Schulsekretariat; per E-Mail  oder  schriftlich mit Angabe 
der voraussichtlichen Dauer 

(4) Eine kurzfristige begründete Nichtteilnahme am Essen am gleichen Tag muss spätestens 
bis 09.00 Uhr im Sekretariat eingegangen sein andernfalls muss das bestellte und 
angelieferte Mittagessen bezahlt werden. 

 
 
§3 Mensaausweis 
 
2) Für alle Verwaltungsvorgänge im Sekretariat (Anmeldung, PIN-Vergabe, 
 Neuausstellung oder Sperrung eines Ausweises) ist ein Identitätsnachweis erforderlich.  
(3) Der Nutzer erhält kostenfrei einen auf seinen Namen ausgestellten Mensaausweis mit einem 

individuellen Nutzernamen und eine PIN. 
 Der Mensaausweis ist nicht übertragbar. 
(4) Für einen Ersatzausweis bei Verlust wird eine Kostenpauschale von 1,00 € erhoben.  
 
 
§4     Essenbestellung / Essensausgabe 
 
(1) Nutzer können im Internet unter www.ej-schule.de/willkommen  

durch Angabe des Benutzernamens und der PIN folgende Aktionen ausführen: 
 - Abrufen des Speiseplanes 
 - Essensauswahl und Bestellung 

(2) Die Essensbestellung / Essensauswahl kann zwischen Mittwoch und spätestens Sonntag 
20.00 Uhr für die Folgewoche durchgeführt werden 

(3) Automatisch ist jeder angemeldete Mensateilnehmer mit dem Menü 1 vorbelegt . Dieses 
Menü kann durch Umbestellung online verändert und gespeichert  werden. 

 (3) Die Essensausgabe erfolgt mittels Mensaausweis und aufgedrucktem Barcode. 
  
 
§4      Haftung  
 
(1) Der Nutzer haftet bei Verlust des Ausweises bis zur Sperrung für eventuellen Missbrauch. 
(2) Die persönliche PIN darf nur dem Nutzer bekannt sein. Für Schäden, die durch fahrlässigen 

Umgang mit der PIN entstehen, haftet ausschließlich der Nutzer. 
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§5      Bezahlung 
 
(1) Die Bezahlung erfolgt durch Lastschrifteinzug. Dafür muss ein 

Basislastschriftmandat durch den Nutzer / Eltern / Erziehungsberechtigten erteilt werden. 
 

§6     Kündigung 
(1)     Der Vertrag kann innerhalb einer Woche aus wichtigem Grund ( Schulwechsel / Umzug o.ä. ) 

von einem der Vertragspartner gekündigt werden. 
(2) Der Vertrag gilt für die Ganztagesschüler(Innen) für ein Schuljahr und verlängert sich 

automatisch um  weitere Schuljahre bis zum Ende der Klassenstufe 7.  


